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1.	 Ausgangslage und Zielsetzung

1.1	 Ausgangslage

Abb. 1	 Lage des Häfeli und der weiteren bestehenden Bootsplätze (1 bis 5)

Die Gemeinde möchte für eine zeitgemässe Nutzung des Boothafens das 
«Häfeli» neu gestalten. Die bestehende Hafenanlage nördlich der Ländte 
ist hundertjährig und entspricht nicht mehr den neuen Anforderungen. Die 
Plätze werden von der Einwohnergemeinde als Eigentümerin an Dauer-
mieter vermietet. Die Gemeinde möchte den Mietern zeitgemässe Anlege-
stellen zur Verfügung stellen. Die Anzahl Abstellplätze bleibt etwa gleich.

Die restlichen bestehenden Bootsplätze sollen ungefähr in der heutigen 
Anzahl und Anordnung erhalten werden. Beim Bootssteg in der Schwimm-
badbucht (1) ist eine moderate Erweiterung in Zusammenhang mit der in 
der Uferschutzplanung bereits verankerten Verlängerung des Fritz Wid-
mer-Dammes zu ermöglichen.

1.2	 Auslöser

Für das Projekt Häfeli reichte die Gemeinde als Bauherrin eine Bauvo-
ranfrage ein. Im Zuge der Prüfung durch die Baubewilligungsbehörde 
mahnte das AGR die fehlende planungsrechtliche Grundlage an. Gemäss 
Art. 11 Abs. 4 des kantonalen Baugesetzes (BauG) können auf den dafür 
freigegebenen Gewässerflächen oder auf dem festen Ufer, Hafen- und 
Landeanlagen, Bootsanbindestellen, Trockenplätze für Boote, Schiffsbojen 
sowie Anlagen für den Bade- und Wassersport und die Fischerei bewilligt 
werden, sofern keine überwiegenden Interessen entgegenstehen. Die 
Gemeinden bezeichnen diese freigegebenen Gewässerflächen in der Nut-
zungsplanung (vgl. Art. 16 Abs. 1 der kantonalen Bauverordnung (BauV)). 
Zur Realisierung der neuen Hafenanlage ist gestützt auf die vorgenannten 
Bestimmungen des BauG, der BauV und des Sachplans Seeverkehr1 vor-
gängig zwingend eine Anpassung der Nutzungsplanung erforderlich.

1	 Die Gemeinde hat erst seit Inkrafttreten des Sachplans Seeverkehr im Jahr 2013 die Kompetenz zur Gestaltung des 
Bootshafen (insb. Anzahl Anlegestellen) im Rahmen der kommunalen Uferschutzplanung.

Häfeli

Weitere beste-

hende Bootsplätze
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Dies soll nun in diesem Planungsverfahren bereinigt werden. Gemäss dem 
AGR ist bei diesen Anpassungen bzw. Modernisierungen am bestehenden 
«Häfeli» ein ordentliches Planerlassverfahren durchzuführen.

1.3	 Zielsetzung

Das «Häfeli» befindet sich im Uferschutzplan Nr. 2 «Lütschinedelta». Mit 
der vorliegenden Änderung im Bereich Häfeli sollen die bau- und pla-
nungsrechtlichen Grundlagen zur Realisierung des geplanten Bootshafen 
definiert werden.

Im Zuge dieser Planungsarbeiten sollen auch die weiteren bereits beste-
henden Bootsplätze im Perimeter der Uferschutzpläne Nr. 2 «Lütschi-
nedelta» und Nr. 3 «Seestrasse» planungsrechtlich gesichert werden. 

1.4	 Planungsrechtliche Ausgangslage der Gemeinde

Die Bootsplätze sind in der Uferschutzplanung nach See- und Flussuferge-
setz SFG zu regeln. In den bestehenden Uferschutzplänen sind die Boot-
splätze hinweisend eingetragen. Die eingetragenen Zahlen sind teilweise 
nicht nachvollziehbar und bilden keine genügende Rechtsgrundlage. 
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Der Gestaltungsrichtplan hat behördenverbindlichen Charakter. Der 
Richtplan wurde im Herbst 2016 vom kantonalen Amt für Gemeinden und 
Raumordnung genehmigt.

Der Gestaltungsrichtplan weist Gestaltungsgrundsätze aus und dient 
keiner scharfen Umsetzung. Dieser Anspruch darf nicht gelten, weil die 
Machbarkeit grosser Teil der Inhalte nicht abschliessend geklärt ist. 

Obwohl Boote im Gestaltungsrichtplan eingezeichnet sind, regelt die-
ser nicht die Anzahl Bootsplätze. Der heute bestehende Bootsplatz Nr. 5 
ist z.B. nicht als Bootsplatz eingetragen, er befindet sich neben der im 
Gestaltungsrichtplan vorgesehenen Kneippzone.

Das Häfeli ist im Gestaltungsrichtplan gemäss dem heutigen Zustand mit 
Schrägufer dargestellt.

Gestaltungsricht-

plan zur Ufer-

schutzplanung
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Abb. 3	 Gestaltungsrichtplan
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Der genehmigte Zonenplan Gewässerraum sichert die natürlichen Funktio-
nen und die Nutzung des Gewässers sowie den Hochwasserschutz.

Beim Häfeli ist nur beim Seeufer ein Gewässerraum ausgewiesen. 

Im «dicht überbauten» Gebiet können Ausnahmen für zonenkonforme Bau-
ten und Anlagen bewilligt werden. Beim Bootsplatz Nr. 1 ist der Gewässer-
raum als «dicht überbaut» kategorisiert. Bei den restlichen Bootsplätzen 
inkl. Häfeli ist der Gewässerraum nicht als dicht überbaut ausgewiesen. 
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Planausschnitt Oberberghorn

Abb. 4	 Ausschnitt des genehmigten Zonenplan Gewässerraum 
Legende: 
Gewässerraum im dicht überbauten Gebiet (Korridor)	  

Gewässerraum (Korridor)				  

1.5	 Übergeordnete Rechtsgrundlagen

Der See- und Flussuferrichtplan nach SFG besteht seit dem Jahr 1985.

Das Häfeli ist eingetragen als «bestehend». Hinweisend im Umfeld des 
Häfelis eingetragen sind ein Naturschutzgebiet und Röhrichtbestände.

Die Bootsplätze Nr. 1 bis 5 sind im See- und Flussuferrichtplan nach SFG 
nicht als solche eingetragen. Die Bootsplätze Nr. 1, 4 und 5 befinden sich 
in der «Uferschutzzone mit genügenden geltenden Bestimmungen», der 
Bootsplatz Nr. 2 und 3 in der «Freifläche Erholung/Sport bestehend mit 
beizubehaltender Zweckbestimmung». 

Zonenplan Gewäs-

serraum

SFG See- und 

Flussuferrichtplan
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Abb. 5	 Ausschnitt SFG Richtplan 
Legende 
Überbautes Gebiet mit einzuführenden Baubeschränkungen	  

Uferschutzzone mit genügenden geltenden Bestimmungen	  

Freifläche Erholung/Sport bestehend mit beizu- 
behaltender Zweckbestimmung			    

Uferweg bestehend				     

bestehende Hafenanlage (H), Schiffsanlegestelle (A)	  

neu anzulegen					      

Campingplatz zu entfernen (C)			    

Störobjekt					      

Hinweis auf Massnahmen im Objektblatt		   

 
Hinweise: 
Naturschutzgebiet					     

Röhrichtbestände					   

Der Sachplan Seeverkehr besteht seit dem Jahr 2013. Der Bootshafen 
Häfeli und die Anlegestellen (1 bis 5) befinden sich im Konsolidierungs-
bereich, in denen ein gewisser Spielraum für die Verlagerung von Anbin-
destellen innerhalb des Gemeindegebiets, für die Anpassung bestehender 
Anlagen zur betrieblichen bzw. technischen Optimierung und ausnahms-
weise an geeigneten Standorten auch für die Realisierung einer geringen 
Anzahl zusätzlicher Anbindestellen besteht.

In Bönigen befinden sich keine Prüfungsbereiche, in welchen auf Objekt-
blättern das bestehende Potential für zusätzliche Anbindestellen gezeigt 
wird.

Sachplan  

Seeverkehr
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Abb. 6	 Ausschnitt Karte Sachplan Seeverkehr 
Regelung Bootsstationierung: 
Ausschlussbereiche				     

Konsolidierungsbereiche				     

Hinweise Bootsverkehr und Schifffahrt: 
Fahrverbotszonen bestehend			    

Fahrstrassen Kursschifffahrt				     

Anlegestellen/Umschlagplätze für Schwemmholztransporte	  

Hinweise Schutzgebiete: 
Vorranggebiete Natur				  
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2.	 Vorhaben

2.1	 Erneuerung Bootshafen «Häfeli»

Im Häfeli befinden sich ca. 62 Bootsplätze. Diese sind grösstenteils auf 
resp. am Schrägufer angeordnet, so dass die Boote mehr oder weni-
ger hochgezogen werden müssen. Dies wird als nicht mehr zeitgemäss 
angesehen. Es handelt sich um vermietete Bootsplätze im Eigentum der 
Einwohnergemeinde.

Abb. 7	 Luftbild
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Abb. 8	 Bestehender Uferschutzplan 
Bootsplätze (Hinweis) 	

Die Anordnung der Anlagen im Häfeli wird verändert, wobei die Abgren-
zung gleich bleibt. Auch die Anzahl Bootsplätze bleibt +-5 Plätze gleich. 
Das Vorhaben hat folgende Hauptbestandteile:

	– Anstelle des bisherigen Schrägufers und ca. 62 Plätzen 
Neubau einer neue schwimmende Steganlage mit 64 Plätzen 
> 20 Plätze Kategorie I, Abmessungen 2.9 x 7.5 m 
> 44 Plätze Kategorie II, Abmessungen 2.2 x 5.0 m

	– Ersatz der bestehenden geneigten Uferpflästerung mit einer Hafen-
mauer, Länge = 50 m

	– Ersatz und Verlängerung der bestehenden Holzwand bei der Hafenein-
fahrt durch eine Blockbuhne

Durch die Umgestaltung wird die Funktionalität für die Nutzenden ver-
bessert. Mit der teilweisen Beibehaltung des Schrägufers kann gestalte-
rischen und ökologischen Anforderungen Rechnung getragen werden. Ob 
eine Absturzssicherung entlang der Hafenmauer nötig wird, ist im Baube-
willigungsverfahren zu klären. 

Bestand

Projektbeschrieb



Einwohnergemeinde Bönigen
Teilrevision Bootsplätze Uferschutzplanung Teil 1–3
Erläuterungsbericht

14	 ecoptima

Bauingenieure AG
Mätzener & Wyss

Florastrasse 5 | 3800 Interlaken | 033 826 10 10 | mw-ing.ch

Bauprojekt

Neugestaltung Häfeli Bönigen 

Einwohnergemeinde 
Bönigen

Projekt Bestand

Regenabwasser

Beton

Naturstein

Rückbau / Abtrag

Steganlage Kat. II

Steganlage Kat. I

Projekt Bestand

Wsp. a.o. Absenkung 563.00

Regulierkoten Brienzersee

Mittlerer Wsp. Sommer ca. 564.30

Mittlerer Wsp. Winter ca. 563.40 Trinkwasser

Elektrisch

Swisscom

Abbruch

NSG Lütschisand

Legende

WerkleitungsbauWasserbau

Grundlagen

Amtliche Vermessung: - Stand Juni 2020, (LV95)
Werkleitungen: - Katasterpläne, Stand Oktober 2020
Höhenlinien: - Geodatensatz Bathymetrie Brienzersee 2018
Projekt Steganlagen: - Willy Stäubli Ing. AG, Stand Oktober 2020

53
9

54
0

54
1

54
2

54
3

54
4

54
5

54
6

55
3

55
455

555
6557

55
8559

56
0

56
1

561

561

56
2

562

562

562

562

562

563

56
3

563

563

56
3

56
3

564

564

564

564

56
4

564

564

564

564

564

565

565

565

56
5

56
5

565

565

56
5

566

566

566

566

562

562

562

565

565

564

56
5

564

563

564

564

565

563

564565

56
4

Hmax. ca. 2.80 m

5

1166

(1219)

54

1036

1037

Brienzersee

1165

Wäldli

Brienzersee

Naturschutzgebiet Lütschisand

Häfeli

BLS AG

Kanton Bern AGG

Burgergemeinde 
Bönigen

Einwohnergemeinde 
Bönigen

Einwohnergemeinde
Bönigen

best. Bootsplätze 

Treppe

Bö
sc

hu
ng

 g
ep

flä
ste

rt

Durchlass (Wasserzulauf)

Teich

21

22

23

24

25

26

61

ca. 565.00

7.00

7.00

2.90

2.20

Hafenmauer anpassen

Mole anpassen

40 Plätze Kat. II

20 Plätze Kat. I

5.00
1.50

5.00

7.50

8.00

Neue Hafenmauer
L = 50 m

50
.00

Rü
ck

ba
u

13.00

Rückbau Hafenmauer und Holzwand,
Ersatz mit Blockbuhne, L = ca. 13.00

Neugestaltung Häfeli Bönigen

• Neubau Steganlage 
    - 20 Plätze Kat. I  2.90 m x 7.50 m
    - 44 Plätze Kat. II 2.20 m x 5.00 m
• Neue Hafenmauer
    - L = ca. 50 m
    - Rückbau bestehende Böschung / Pflästerung
• Anpassung Hafeneinfahrt mit Buhne
• Zusätzliche Wasserfläche
    - ca. 330 m2 bei Wsp. Winter
    - ca. 130 m2 bei Wsp. Sommer

QP 

Horizont 560.00 m ü. M.

M
ar

ch 1036
Einwohnergemeinde

Bönigen

54
Burgergemeinde

Bönigen

565.02

565.30565.32

W
al

d

 Terrain

Fussweg

Mittlerer Wsp. Sommer 564.30 m ü. M 

Mittlerer Wsp. Winter 563.40 m ü. M

Wsp. a. o. Absenkung 563.00 m ü. M

Böschung gepflästert

1.
00

2.
80 Rückbau

Strukturelemente aus Natursteinblöcken

Neue Hafenmauer, L = 50 m

562.50

3:1

Index Datum Gezeichnet Freigabe Bemerkungen

3776 - 1
16.09.2021 FS / JT ST

Situation 1:500 und Querprofil 1:100

Situation 1:500

Querprofil 1:100

Bauingenieure AG
Mätzener & Wyss

Florastrasse 5 | 3800 Interlaken | 033 826 10 10 | mw-ing.ch

Bauprojekt

Neugestaltung Häfeli Bönigen 

Einwohnergemeinde 
Bönigen

Projekt Bestand

Regenabwasser

Beton

Naturstein

Rückbau / Abtrag

Steganlage Kat. II

Steganlage Kat. I

Projekt Bestand

Wsp. a.o. Absenkung 563.00

Regulierkoten Brienzersee

Mittlerer Wsp. Sommer ca. 564.30

Mittlerer Wsp. Winter ca. 563.40 Trinkwasser

Elektrisch

Swisscom

Abbruch

NSG Lütschisand

Legende

WerkleitungsbauWasserbau

Grundlagen

Amtliche Vermessung: - Stand Juni 2020, (LV95)
Werkleitungen: - Katasterpläne, Stand Oktober 2020
Höhenlinien: - Geodatensatz Bathymetrie Brienzersee 2018
Projekt Steganlagen: - Willy Stäubli Ing. AG, Stand Oktober 2020

53
9

54
0

54
1

54
2

54
3

54
4

54
5

54
6

55
3

55
455

555
6557

55
8559

56
0

56
1

561

561

56
2

562

562

562

562

562

563

56
3

563

563

56
3

56
3

564

564

564

564

56
4

564

564

564

564

564

565

565

565

56
5

56
5

565

565

56
5

566

566

566

566

562

562

562

565

565

564

56
5

564

563

564

564

565

563

564565

56
4

Hmax. ca. 2.80 m

5

1166

(1219)

54

1036

1037

Brienzersee

1165

Wäldli

Brienzersee

Naturschutzgebiet Lütschisand

Häfeli

BLS AG

Kanton Bern AGG

Burgergemeinde 
Bönigen

Einwohnergemeinde 
Bönigen

Einwohnergemeinde
Bönigen

best. Bootsplätze 

Treppe

Bö
sc

hu
ng

 g
ep

flä
ste

rt

Durchlass (Wasserzulauf)

Teich

21

22

23

24

25

26

61

ca. 565.00

7.00

7.00

2.90

2.20

Hafenmauer anpassen

Mole anpassen

40 Plätze Kat. II

20 Plätze Kat. I

5.00
1.50

5.00

7.50

8.00

Neue Hafenmauer
L = 50 m

50
.00

Rü
ck

ba
u

13.00
Rückbau Hafenmauer und Holzwand,
Ersatz mit Blockbuhne, L = ca. 13.00

Neugestaltung Häfeli Bönigen

• Neubau Steganlage 
    - 20 Plätze Kat. I  2.90 m x 7.50 m
    - 44 Plätze Kat. II 2.20 m x 5.00 m
• Neue Hafenmauer
    - L = ca. 50 m
    - Rückbau bestehende Böschung / Pflästerung
• Anpassung Hafeneinfahrt mit Buhne
• Zusätzliche Wasserfläche
    - ca. 330 m2 bei Wsp. Winter
    - ca. 130 m2 bei Wsp. Sommer

QP 

Horizont 560.00 m ü. M.

M
ar

ch 1036
Einwohnergemeinde

Bönigen

54
Burgergemeinde

Bönigen

565.02

565.30565.32

W
al

d

 Terrain

Fussweg

Mittlerer Wsp. Sommer 564.30 m ü. M 

Mittlerer Wsp. Winter 563.40 m ü. M

Wsp. a. o. Absenkung 563.00 m ü. M

Böschung gepflästert

1.
00

2.
80 Rückbau

Strukturelemente aus Natursteinblöcken

Neue Hafenmauer, L = 50 m

562.50

3:1

Index Datum Gezeichnet Freigabe Bemerkungen

3776 - 1
16.09.2021 FS / JT ST

Situation 1:500 und Querprofil 1:100

Situation 1:500

Querprofil 1:100

Abb. 9	 Situationsplan Bauprojekt Mätzener & Wyss



Einwohnergemeinde Bönigen
Teilrevision Bootsplätze Uferschutzplanung Teil 1–3
Erläuterungsbericht

15	 ecoptima

Bauingenieure AG
Mätzener & Wyss

Florastrasse 5 | 3800 Interlaken | 033 826 10 10 | mw-ing.ch

Bauprojekt

Neugestaltung Häfeli Bönigen 

Einwohnergemeinde 
Bönigen

Projekt Bestand

Regenabwasser

Beton

Naturstein

Rückbau / Abtrag

Steganlage Kat. II

Steganlage Kat. I

Projekt Bestand

Wsp. a.o. Absenkung 563.00

Regulierkoten Brienzersee

Mittlerer Wsp. Sommer ca. 564.30

Mittlerer Wsp. Winter ca. 563.40 Trinkwasser

Elektrisch

Swisscom

Abbruch

NSG Lütschisand

Legende

WerkleitungsbauWasserbau

Grundlagen

Amtliche Vermessung: - Stand Juni 2020, (LV95)
Werkleitungen: - Katasterpläne, Stand Oktober 2020
Höhenlinien: - Geodatensatz Bathymetrie Brienzersee 2018
Projekt Steganlagen: - Willy Stäubli Ing. AG, Stand Oktober 2020

53
9

54
0

54
1

54
2

54
3

54
4

54
5

54
6

55
3

55
455

555
6557

55
8559

56
0

56
1

561

561

56
2

562

562

562

562

562

563

56
3

563

563

56
3

56
3

564

564

564

564

56
4

564

564

564

564

564

565

565

565

56
5

56
5

565

565

56
5

566

566

566

566

562

562

562

565

565

564

56
5

564

563

564

564

565

563

564565

56
4

Hmax. ca. 2.80 m

5

1166

(1219)

54

1036

1037

Brienzersee

1165

Wäldli

Brienzersee

Naturschutzgebiet Lütschisand

Häfeli

BLS AG

Kanton Bern AGG

Burgergemeinde 
Bönigen

Einwohnergemeinde 
Bönigen

Einwohnergemeinde
Bönigen

best. Bootsplätze 

Treppe

Bö
sc

hu
ng

 g
ep

flä
ste

rt

Durchlass (Wasserzulauf)

Teich

21

22

23

24

25

26

61

ca. 565.00

7.00

7.00

2.90

2.20

Hafenmauer anpassen

Mole anpassen

40 Plätze Kat. II

20 Plätze Kat. I

5.00
1.50

5.00

7.50

8.00

Neue Hafenmauer
L = 50 m

50
.00

Rü
ck

ba
u

13.00

Rückbau Hafenmauer und Holzwand,
Ersatz mit Blockbuhne, L = ca. 13.00

Neugestaltung Häfeli Bönigen

• Neubau Steganlage 
    - 20 Plätze Kat. I  2.90 m x 7.50 m
    - 44 Plätze Kat. II 2.20 m x 5.00 m
• Neue Hafenmauer
    - L = ca. 50 m
    - Rückbau bestehende Böschung / Pflästerung
• Anpassung Hafeneinfahrt mit Buhne
• Zusätzliche Wasserfläche
    - ca. 330 m2 bei Wsp. Winter
    - ca. 130 m2 bei Wsp. Sommer

QP 

Horizont 560.00 m ü. M.

M
ar

ch 1036
Einwohnergemeinde

Bönigen

54
Burgergemeinde

Bönigen

565.02

565.30565.32

W
al

d

 Terrain

Fussweg

Mittlerer Wsp. Sommer 564.30 m ü. M 

Mittlerer Wsp. Winter 563.40 m ü. M

Wsp. a. o. Absenkung 563.00 m ü. M

Böschung gepflästert

1.
00

2.
80 Rückbau

Strukturelemente aus Natursteinblöcken

Neue Hafenmauer, L = 50 m

562.50

3:1

Index Datum Gezeichnet Freigabe Bemerkungen

3776 - 1
16.09.2021 FS / JT ST

Situation 1:500 und Querprofil 1:100

Situation 1:500

Querprofil 1:100

Abb. 10	 Querprofil Bauprojekt Mätzener & Wyss

Die Gemeinde hat für die Anordnung drei Varianten geprüft. Die Siegerva-
riante C ermöglicht ca. 5 Bootsplätze mehr als die Varianten A und B.

Abb. 11	 Varianten A, B und C von Willy Stäubli Ingenieur AG

Um die Erneuerung des Bootshafens zu ermöglichen soll eine verbindliche 
Festlegung der Bootsplätze in der Uferschutzplanung erfolgen. Gegenüber 
dem aktuellen Projektstand wird mit einer Festlegung von max. 70 Boots-
plätzen ein gewisser Spielraum geschaffen. Flankierend sind Vorgaben zu 
Gestaltung und Ökologie vorgesehen.

Variantenvergleich

Planungsabsicht
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2.2	 Weitere bestehende Bootsplätze/Bootshafen

Neben dem Häfeli als grösstem Bootshafen bestehen 5 weitere Boots-
plätze am Seeufer, die in Abb. 1 von 1 bis 5 durchnummeriert sind. 

2.2.1	 Bootshafen Strandbadbucht (Nr. 1)

In der Strandbadbucht beim Fritz Widmer-Damm befinden sich 36 Boots-
plätze an eines schwimmenden Steganlage. Dies ist auch so im bestehen-
den Uferschutzplan hinweisend eingetragen. Die Bootsplätze wurden im 
Jahr 1996 bewilligt und bestehen seit 1998. Es handelt sich um vermietete 
Bootsplätze im Eigentum der Einwohnergemeinde (Nutzungsrecht). 

Abb. 12	 Luftbild (Nr. 1)
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Abb. 13	 Bestehender Uferschutzplan 
Bootsplätze (Hinweis) 	

Die Bestehende Steganlage soll gesichert werden. Zusätzlich ist zusam-
men mit der bereits im Uferschutzplan enthaltenen Verlängerung des Fritz 
Widmer-Damms eine Erweiterung des Bootshafens denkbar. Um genügend 
Spielraum für die Projektierung zu erhalten, wird die Anzahl Bootsplätze 
auf 50 begrenzt. 

2.2.2	 Bootshaus Strandbad (Nr. 2a)

Im Bootshaus neben dem Strandbad befinden sich acht Bootsplätze. Dies 
ist auch so im bestehenden Uferschutzplan hinweisend eingetragen. Das 
Bootshaus besteht seit ca. 1978 (gemäss swissimage). Es handelt sich um 
vermietete Bootsplätze im Eigentum der Burgergemeinde Bönigen.

Die Anzahl Bootsplätze im Bootshaus soll gemäss dem Bestand gesichert 
werden. 
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Abb. 14	 Luftbild (Nrn 2a und 2b)

Hinweis

Für d
as G

rundstü
ck

 N
r. 1

50 w
ird 

eine Überb
auungso

rd
nung 

ausg
earb

eite
t u

nd se
parat z

ur 

Absti
mmung gebrach

t.

1505

1472

14
68

81
8

376

81
6

12
44

440

40
8

40
3

40
2

40
1

40
0

39
9

398

397

39
6

39
5

39
4

390

389

388

375

374

15

97
5

844

843

842

841

840

839

833

828

827

826

81
9

81
7

15
26

1

22a

4b

5

8

3

8a

2

22

1

2

8

3

7

4

20a

20

4

4a

6

10a

10

8

16

18

6

24

5

20b

20

20c

20a

5a

3a

3b
3a

2

Strandbad

Lütschisand

Wäldli Häfeli

Lütschine

Schiffländte

Am See

Am See

Seemä

Brienzersee

34

150

410

411
541

548

549

793

795

796

829

831 83
2

833

854

913

95
6

957

1046

1096

16 47810

932

965

987

1000

1036

1163

1165

1166

1394

1585

1441)

(1
03

9)
(1219)

(1254)

(1525)

(1526)

Seestrasse

1008

3366

88

110000

3300

44

BB

SS10.00

8.02

14.03

15.00

FF

Überbauungsordnung

«Terrasse»

Überbauungs
«SchÜberbauungsordnung

«Hotel au Lac»

M 2.4

M 3.1

FF

FF

M 2.1

M 2.2

M 2.3

20.00

C1 C2

M 2.5

M 3.1

A 1

E
Z

15.00

M

Bootsh
au

s

15
.0

0

4.58

2.
00

2.
00

15
09

12
20

1215

12
04

14
91

14
92

447

1472 387

12
53

12
56

12
55

12
54

12
57

12
58

12
59

12
60

12
61

1262

14
69

1465

481

41
6

376

91
5

47
9

12
52

12
5112

50

12
49

12
48

1244

12
29

12281227
12261225122412231221

12
19

12
18

12
17

12
16

12
14

1213 12
12

12111210

12
09

1208
1207

12
06

12
05

12
03

11
91

489
488

487

485

484

483

482

480

478

47
7

476

475

474

473

472

471

470

469

46
8

46
7

46
6

465

462

45
9

456

455

45
4

45
3

45
2

451

450

44
9

44
8

446

445

444

443

44
2

44
1

440

43
6

43
5

434

421

42
0

41
9

41
5

41
4

410

40
9

408

403

402

401

400

399

39
8

39
7

396

395

394

38
6

37
5

37
4

14

13

12

11

8

1532

1531

1533

15
37

22a

10
a

36
a

14

16

12

4b
5

9b
9a

9

24
a

24 24
b

24
c

8

15

19

248

7

11
c

11
b11

11
a

8a

17
k

17c
17d17e

17f
17g

17h
17i

32

32
a

13

13
a

17

17b

17
a

18b
18a

18

20b
20a

20

22
a

22

38
a

5452

62

56

3

21a

21

5 26

1

44

46

50

48b

48a

48

23

28
a

28

60

58

26

4

11

24
a

38

6

26

42

40

10

2

6a

30a

30

24

22

34

9

7

22

16a

16

18

14

20

10

12

1

2

8

3

7

4

20
a

20

4

4a

6

10

16

18

18a

22a

16b

24a

56a

64

58a

36

15
a

m See

Seemätte
li

Zü
gli

Fisc
hmatta

Filla
ch

er

34

88

91

92

142

150

181

183

253

342

410

411

421

422

451

485

529

541

570

573

623

720

796

806

824

829

831

832

833

854

896

903

909

910

911

912

913

918

926

956

957

958

974

981

983

990

991

1023

1045

10
46

1096

1113

1148

1149

1160

1214

1246

1247

1248
1249

1250

1290

1311

1329

1330

1331

1332133313341335

13313

1352

1353

1419

1420

1421

1422

1424

1426

1427

1430

1431

1433

1434

1499

1500

1534

1544

1546

1547

1557

1561

1562

1564

1565

15671568

1569

1570

1571

1572

1573

1574

1581

1584

(1308)

(1342)

(1344)

(1551)

Se
es

tra
ss

e

Oberlandstra

1008

3300

Hinweis

Für d
as G

rundstü
ck

 N
r. 1

50 w
ird 

eine Überb
auungso

rd
nung 

ausg
earb

eite
t u

nd se
parat z

ur 

Absti
mmung gebrach

t.

FF

Überb
auungso

rd
nung

«T
erra

ss
e»

Überb
auungso

rd
nung

«S
ch

löss
li»

M 3.2

M 3.1

FF

FF

Ufe
rsc

hutzp
lan N

r. 
4

M 3.1

E

Z

M

4.
582.00

784

820

1468

818

1467

1466

754

766

770

772

777

13
27

13
28

13
29

13
30

1331

1318

1317

1316

13
06

10
65

10
24

12
22

10
77

64
3

769

582

786

12
73

12
72

1267

1235

1234

1233

853

832

831
830

825

824

823
822

821

819

807

803

795

791

790

789

788

787

785

783

782

781

780

779

776

775

774

771

768

767

765

764

759

758

755

753

752

751

747

14
64

1526

9

3

5

24a
9a

4

3

13

11

17a

18

20

22

24

9

11a

11b

11

28

17

13

21

19

15

19

7

26

23

16

15a

15

17

9

1

3a
3

1

5

7

4

5a

48

13

20

22

42

24

5a

5

28

26

30

36

34

32

17

38a

38

40

44

15

21

21

23

2

8

14

14a

6

25

3b

3a

Baggerese
eli

Seeblic
k

BLS

Brie
nze

rse
e

38

932

933
934

935

936

938

955

987

989

1000

1018

1021 1022

1026

1038

1101

1103

1133

1317

13181319

1320

1351

1382

1476

1493

1494

1545

15161588

(1203)

(1204)

(1213)

(1218)

(1223)
(1232)

(1233)

(1242)

(1251)

(1252)

(1255)

(1256)

(1257)

(1264)

(1266)

(1267)

(1280)

(1281)

(1282)

(1287)

(1288)

(1298)

(1437)

(1438)

(1460)

(1464)

(1478)

(1480)

(1491)

(1492)

(1495)

(1496)

(1498)

(1513)

(1514)

(1515)

(1518)

(1520)

(1521)

(1523)

Nor
ds

tra
ss

e

PP

15.00

9.00

13
5°

14.00

9.0
0

13
.00

10
.0

0

20.37

17.42

8.
02

14.03

15
.0

0

M 1.1

FF

M 1.4.1

M 1.4.2

M 1.3

M 1.4.3 

M
1.5

M 1.4.4

FF

FF

FF

FF

FF

FF

N

N

Ufe
rsc

hutzp
lan N

r. 
1 «S

eeblic
k»

Ufe
rsc

hutzp
lan N

r. 
3 «S

eestr
ass

e»

Ufe
rsc

hutzp
lan N

r. 
2 «L

ütsc
hinedelta

»

N

Genehmigungsv
erm

erk
e

Orie
ntie

rungsv
eransta

ltu
ng

11. A
ugust 

2009

Mitw
irk

ung vo
m

12. A
ug. –

 30. S
ept. 2

009

Vorprüfung vo
m

2. M
ai 2

012

Publik
atio

n im
 A

mtsb
latt v

om

20. Ju
ni 2

012 / 1
3. F

ebr. 2
013

Publik
atio

n im
 A

nze
iger In

terla
ke

n vo
m

14. +
 21. Ju

ni 2
012 / 1

5. +
 22. F

ebr. 2
013

Öffe
ntlic

he A
ufla

ge vo
m

15. Ju
ni –

 20. Ju
li 2

012

Nachträ
glic

he A
ufla

ge vo
m

15. F
ebr. –

 18. M
ärz 

2013

Einsp
racheve

rhandlungen vo
m

11. O
kt.

 2012 / 6
. M

ai 2
013

Erle
digte Einsp

rach
en

3

Unerle
digte Einsp

rach
en

3

Rechtsv
erw

ahrungen

2

Besc
hloss

en durch
 den G

emeinderat a
m

15. A
pril 

2013

Besc
hloss

en durch
 die G

emeindeve
r-

sa
mmlung am

7. Ju
ni 2

013

Für d
ie Einwohnergemeinde

Präsid
ent

Sekre
tär

H. S
eile

r

S. F
rauch

iger

Die Rich
tig

ke
it d

iese
r A

ngaben besc
heinigt:

Bönigen, 

Gemeindesc
hreiber

Genehmigt d
urch

 d
as k

anto
nale A

mt f
ür 

Gemeinden und R
aumord

nung

GENEHMIGUNG

Ein
w

ohnerg
em

ein
de B

önigen

Revisi
on U

fe
rs

chutz
planung, T

eil 1
 – 

3

eco
ptim

a · S
pita

lgasse
 34 · P

ostf
ach

 · 3
001 Bern · T

elefon 031 310 50 80 · F
ax 0

31 310 50 81 · w
ww.eco

ptim
a.ch

 · i
nfo@eco

ptim
a.ch

Vorbaulin
ie

beste
hend/U

mgesta
ltu

ng

Wald/U
fergehölz

Natursc
hutzg

ebiet

Verke
hrsf

lächen, U
ferbefesti

gungsw
erke

 usw
.

öffe
ntlic

he B
ush

alte
ste

lle

öffe
ntlic

he Sch
iffa

nlegeste
lle

Bootsp
lätze

, B
ootsh

afen

Surfs
tarts

telle

allg
emeines F

ahrve
rbot

Fa
hrve

rbot fü
r M

otorfa
hrze

uge

Le
gende

Inhalte
:

Wirk
ungsb

ereich U
fersc

hutzp
lan

überb
autes G

ebiet m
it 

Baubesc
hränku

ngen

Sekto
r A

1

Ufersc
hutzz

one Sekto
r a

Sekto
r b

Sekto
r A

2

Sekto
r B

Sekto
r C

Sekto
r D

Baulin
ie

Baulin
ie E

rdgesc
hoss/

Untergesc
hoss

Gesta
ltu

ng

Le
bhag

W
eite

re
 H

inweise
:

Bootsw
ass

erungss
telle

Uferw
eg

Sekto
r c

offe
ne W

asse
rflä

ch
e

Sekto
r F

Sekto
r E

Verbot fü
r P

ferde

Freiflä
ch

en nach
 SFG

Sekto
r F

F

Sekto
r e

ergänze
n/n

eu

Sackg
ass

e

Bereich W
aldsp

ielplatz

öffe
ntlic

her P
arkp

latz

gesc
hützt

er B
aum

(einblättr
ige E

sc
he/M

ammutbaum/Ze
der)

 

Hinweise
:

rechtsk
räftig

e ve
rbindlic

he W
aldgrenze 

nach Art.
 10 A

bs. 
2 W

aG

BB
SS

PP

Ufersc
hutzp

läne Nrn. 1
 – 

3, 

1:1000

die U
SP-Revis

ion beste
ht a

us:

•
Ufersc

hutzp
läne 1 – 

3, 1
:1000

•
Ufersc

hutz-
 und Überbauungs-

vo
rsc

hrift
en

•
Realisi

erungsp
rogramm

weite
re U

nterla
gen:

•
Generelle

r G
esta

ltu
ngsri

ch
tplan

•
Zonenplanänderung

•
Erlä

uterungsb
eric

ht

•
Mitw

irk
ungsb

eric
ht

August 
2013

bönigen/usp
 nr. 1

-3/plan/2854_1
30814_g

e.vw
x/a

r/t
r/p

h

Abb. 15	 Bestehender Uferschutzplan 
Bootsplätze (Hinweis) 	

2.2.3	 Bootsplätze Strandbad (Nr. 2b)

Vor den Campingplätzen (südwestlich des Bootshauses Nr 2aa) befin-
den sich weitere 10 Bootsplätze, welche im bestehenden Uferschutzplan 
bezeichnet, aber nicht quantifiziert sind. Sieben Bootsplätze bestanden 
bereits vor dem Jahr 1983. Im Jahr 1983 wurden drei zusätzliche Boots-
plätze bewilligt. Es handelt sich um vermietete Bootsplätze im Eigentum 
der Burgergemeinde Bönigen.

Die im Realisierungsprogramm bezeichnete Massnahme 2.2 betrifft die 
Freifläche Quai. Gegenstand ist die «gestalterische Aufwertung der Lie-
gewiese zum öffentlichen Strandbad Ost». Dabei soll ein «Sichtschutz mit 
Bäumen / Sträuchern entlang des Ufer gegenüber den Camper-/ Wohnwa-
gen-Standplätzen» erstellt werden. Die Massnahme nimmt keinen Bezug 
auf die Bootsplätze und ist entsprechend für die vorliegende Planung 
nicht relevant.

Die Anzahl Bootsplätze neben dem Strandbad soll gemäss dem Bestand 
gesichert werden. Nicht Teil der Festlegung ist die Steganlage mit der 
Pedalo-Verleihstation, welche sich westlich der Bootsplätze befindet.

2.2.4	 Bootsplätze Ländte (Nr. 3)

Westlich neben der Schiffsländte in der Hafenbucht befinden sich 4 Boots-
plätze. Dies ist auch so im bestehenden Uferschutzplan hinweisend 
eingetragen. Die Bootsplätze bestehen seit mindestens 1962 (gemäss 
swissimage). Es handelt sich um vermietete Bootsplätze im Eigentum der 
Einwohnergemeinde.
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Abb. 16	 Luftbild (Nr. 3)
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Abb. 17	 Bestehender Uferschutzplan 
Bootsplätze (Hinweis) 	

 Die Anzahl Bootsplätze bei der Ländte soll gemäss dem Bestand gesichert 
werden. 

2.2.5	 Bootsplätze Seestrasse (West, Nr. 4)

Östlich bei der Bootswasserungsstelle an der Seestrasse bestehen 3 
Bootsplätze seit ca. 1962 (gemäss swissimage). Diese Plätze sind für die 
vorübergehende Nutzung als sogenannte «Gästeplätze» bestimmt. Im 
bestehenden Uferschutzplan sind hinweisend 30 Bootsplätze eingetragen. 
Diese Zahl ist heute nicht mehr nachvollziehbar. Möglicherweise handelt 
sich dabei um einen Fehler in der Plandarstellung. Es handelt sich um 
öffentliche Gästeplätze auf der Seeparzelle. Die Bewirtschaftung erfolgt 
durch den Verein Bönigen-Iseltwald Tourismus. 

Abb. 18	 Luftbild (Nr. 4)
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Abb. 19	 Bestehender Uferschutzplan 
Bootsplätze (Hinweis) 	

Die Anzahl Bootsplätze an der Seestrasse (West) soll gemäss dem Bestand 
gesichert werden. Eine substanzielle Erweiterung an diesem Standort, wie 
es die geltende Uferschutzplanung suggeriert wird ausgeschlossen. 

2.2.6	 Bootsplätze Seestrasse (Ost, Nr. 5)

Nördlich des Seehotels Bönigen befinden sich 3 Bootsplätze. Im beste-
henden Uferschutzplan ist der Bereich mit Bootsplätzen aber ohne Anzahl 
eingetragen. Es ist nicht nachvollziehbar, seit wann die Bootsplätze beste-

PlanungsabsichtPlanungsabsicht

Bestand
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hen. Die Bootsplätze sind im bestehenden Uferschutzplan zu weit östlich 
eingetragen. Es handelt sich um vermietete Bootsplätze im Eigentum der 
Einwohnergemeinde.

Abb. 20	 Luftbild (Nr. 5)
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Abb. 21	 Bestehender Uferschutzplan 
Bootsplätze (Hinweis) 	

Die Anzahl Bootsplätze soll gemäss dem Bestand gesichert werden. Die 
Lage wird dem Bestand angepasst. 

Planungsabsicht 
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3.	 Planungsrechtliche Umsetzung

Gemäss Kapitel 3.3.4 im Handbuch zum Sachplan Seeverkehr Thuner- und 
Brienzersee Variante a) sind die Festlegungen zur Bootsstationierung in 
den Uferschutzplan nach SFG als verbindliche Inhalte aufzunehmen. Dies 
erfordert eine Änderung resp. Ergänzung der Uferschutzplanung.

3.1	 Änderung Uferschutzplan

Im Änderungsplan werden die Bootsplätze und das Häfeli als «Bootsplätze, 
Bootshafen» inhaltlich festgelegt. Für jeden Bootsplatz wird die maximal 
zulässige Anzahl im Plan definiert, differenziert nach dauernder (Vermie-
tung) und vorübergehender Nutzung (Gästeplätze). Als Gästeplätze werden 
nur die Plätze Seestrasse West (Nr. 4) festgelegt. 

Für die Neuordnung des «Häfeli» wird der Bereich für den Bootshafen und 
die Festlegung von maximal 70 Bootsplätze in den Plan ergänzt. Damit 
besteht ein geringer Projektierungsspielraum, der aber keine wesentlich 
geänderten Auswirkungen erwarten lässt. Um eine ökologisch verträgliche 
und in das Ortsbild der Hafenbucht eingepasste Gestaltung sicherzustel-
len, werden hierzu verträgliche Vorgaben gemacht. 

Insbesondere ist für das unverbaute Schrägufer im nordöstlichen 
Abschnitt (neuer Inhalt «Bereich Schrägufer»). eine naturnahe Gestaltung 
als Schrägufer vorgegeben, welche die Vernetzung der Lebensräume zum 
nördlich angrenzenden Naturschutzobjekt sicherstellt. Im westlichen Teil 
hingegen kann das bisher stark verbaute Schrägufer durch eine senk-
rechte Hafenmauer ersetzt werden. 

Beim Bootsstandort Nr. 1 existieren 36 Bootsplätze. Die Verlängerung 
des Fritz Widmer Damms ermöglicht kleine Erweiterungen nach Norden. 
Deshalb sind neu maximal 50 Bootsplätze zulässig. Da es sich um eine 
schwimmende Steganlage (resp. deren Erweiterung) handelt, wird auch 
der Bereich für den Bootshafen dargestellt. Bei Bootsplatz Nr. 4 wird 
ausgewiesen, dass es Plätze zur vorübergehenden Nutzung (Gästeplätze) 
sind. Alle anderen Plätze dienen der dauernden Nutzung (vermietete 
Plätze).

Bei den Bootsplätzen Nr. 2, 3, 4 und 5 wird die Anzahl im heutigen Umfang 
gesichert (vgl Kapitel 2.2). 

Die bisherigen Hinweise auf Bootsplätze und deren Anzahl werden aus 
dem Plan und der Legende entfernt. 

Bootshafen 

«Häfeli»

Bootsplätze Nrn. 

1 bis 5

Bisherige Hinweise
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3.2	 Änderung Uferschutzvorschriften

In den Uferschutzvorschriften wird ein zusätzlicher Art. 16a zu den Boots-
plätzen ergänzt. Dieser lässt die Anzahl Bootsplätze gemäss der Beschrif-
tung in den markierten Bereichen zu. Für alle Bootsplätze und Hafenan-
lagen gilt der generelle Grundsatz, dass die notwendigen Eingriffe in die 
Uferlandschaft minimal zu halten, die Anlagen der Umgebung anzupassen 
und möglichst naturnah zu gestalten sind.

Für das Häfeli werden zusätzliche Gestaltungsvorschriften formuliert: 
	– Dem Schrägufer und dem Wasserzulauf ins Naturschutzgebiet Lütschi-

sand kommt eine wichtige Funktion für die freie Fisch- und Amphibien-
wanderung zum Hecht- und Amphibienlaichplatz und als Einstiegsstelle 
für Amphibien zu. Der naturnahe Teil des Schrägufers muss deshalb 
erhalten werden.

	– Allfällige Absturzsicherungen sind gestalterisch mit den bestehenden 
Anlagen der Bucht abzustimmen. 

	– Neue Hafenmauern sind gestalterisch mit der bestehenden Hafenmauer 
abzustimmen.

Im Gegensatz zur Erneuerung «Häfeli» handelt es sich bei der möglichen 
Erweiterung des Bootsstegs in der Strandbadbucht (Nr. 1) um eine beste-
hende Anlage die im gleichen Stil ergänzt werden könnte. Ausserdem liegt 
hier kein konkretes Projekt vor. Entsprechend genügt hier die generelle 
Einpassungsbestimmung. 

3.3	 Änderung genereller Gestaltungsrichtplan

Das Häfeli ist im Gestaltungsrichtplan gemäss dem heutigen Zustand im 
Grundsatz mit einem «Schrägufer» dargestellt. Die Neuanordnung sieht 
den Neubau einer «schwimmenden Steganlage» vor. Dies entspricht einem 
anderen Gestaltungsgrundsatz, der bei der Erstellung des generellen 
Gestaltungsrichtplans noch nicht absehbar war. 

Damit kein Widerspruch zum Projekt entsteht, ist der Gestaltungsrichtplan 
in diesem Bereich anzupassen. Da aber auch nicht der aktuelle Projekt-
stand festgeschrieben werden soll, wird neu eine abstrahierte Schraffur 
über den Bootshafen gelegt und nicht mehr ein konkretes Projekt gezeigt. 
Lediglich der Abschnitt mit gesichertem Schrägufer wird weiterhin so 
dargestellt. 

In der Konsequenz wird auch für die weiteren Bootsplätze diese Schraffur 
übernommen. Da in diesen Fällen aber ein geringer Spielraum für eine 
andere Gestaltung besteht, wird die konkrete Darstellung beibehalten

Erneuerung 

«Häfeli»

Erweiterung Nr. 1

Häfeli

Weitere Boots-

plätze
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Der heute bestehenden Bootsplatz Nr. 5 ist bisher im Gestaltungsrichtplan 
nicht als Bootsplatz eingetragen, er befindet sich neben der im Gestal-
tungsrichtplan vorgesehenen Kneippzone. Zwischen den beiden Nut-
zungen besteht kein Konflikt. Der Bootsplatz Nr. 5 mit 3 Plätzen wird im 
Gestaltungsrichtplan ergänzt.

Bootsplatz Nr. 5



Einwohnergemeinde Bönigen
Teilrevision Bootsplätze Uferschutzplanung Teil 1–3
Erläuterungsbericht

23	 ecoptima

4.	 Auswirkungen auf die Umwelt

4.1	 Vereinbarkeit mit dem übergeordneten Recht

4.1.1	 Geltende Uferschutzplanung der Gemeinde

Die Beschlussfassung zur gültigen USP erfolgte 2012 (Genehmigung 2016). 
Im Rahmen der Revision konnten zu den Bootsplätzen keine inhaltlichen 
Festlegungen gemacht werden, weil der Sachplan Seeverkehr Thuner- 
und Brienzersee noch nicht in Kraft getreten ist. Das Thema musste also 
ausgeklammert werden. Es bestehen deshalb erheblich geänderte Verhält-
nisse.

Der Generelle Gestaltungsrichtplan wurde im Herbst 2016 vom kantona-
len Amt für Gemeinden und Raumordnung genehmigt. Die Genehmigung 
der vorliegenden Planung erfolgt frühestens Ende 2024. Die Änderungen 
betreffen im Wesentlichen das Häfeli. Eine Umgestaltung wurde zum Zeit-
punkt der Erarbeitung des Generellen Gestaltungsrichtplans noch nicht 
thematisiert. Es bestehen deshalb auch für dieses Planungsinstrument 
erheblich geänderte Verhältnisse.

4.1.2	 SFG See- und Flussuferrichtplan

Der Bootsplatz «Häfeli» ist als bestehend bezeichnet. Der bestehende 
Bootsplatz Nr. 3 neben der Ländte befindet sich auf der «Freifläche Erho-
lung/Sport bestehend» mit beizubehaltender Zweckbestimmung.

Die restlichen Bootsplätze befinden sich im Uferraum, bezeichnet als 
«Uferschutzzone mit genügenden geltenden Bestimmungen».

Der Uferweg wird mit der Planung nicht tangiert und bleibt gesichert.

Weder das Häfeli noch die Bootsplätze Nr. 1 bis 5 stehen im Widerspruch 
zum SFG See- und Flussuferrichtplan. Die Planung entspricht dem See- 
und Flussuferrichtplan.

4.1.3	 Sachplan Seeverkehr

Der Bootshafen Häfeli und die Bootsplätze Nr. 1 bis 5 befinden sich 
gemäss Sachplan Seeverkehr im Konsolidierungsbereich, in dem ein 
gewisser Spielraum für die Verlagerung von Anbindestellen innerhalb des 
Gemeindegebiets, für die Anpassung bestehender Anlagen zur betriebli-
chen bzw. technischen Optimierung und ausnahmsweise an geeigneten 
Standorten auch für die Realisierung einer geringen Anzahl zusätzlicher 
Anbindestellen besteht.

Die Planung entspricht damit im Grundsatz dem Sachplan Seeverkehr.

Für solche Festlegungen verlangt der Sachplan Seeverkehr eine detail-
lierte Interessensabwägung. Diese ist im Anhang 1 dokumentiert und 
erfolgt nach Kapitel 3.3.2 und 3.3.3 des Handbuchs zum Sachplan Seever-

Interessensabwä-

gung
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kehr. Die Beurteilung erfolgt differenziert für den Bootsplatz Nr. 1 (Erwei-
terungspotenzial), das «Häfeli» (Erneuerungsbedarf) und die restlichen 
Bootsplätze 2–5 (ohne Erneuerungsbedarf oder Erweiterungspotenzial). 

Die Interessenabwägung in Anhang 1 berücksichtigt, dass es sich um 
bereits bestehende Bootsplätze mit entsprechenden Anlagen handelt. 
Die Bootsplätze 2–5 werden unverändert im Bestand festgesetzt, so dass 
grundsätzlich keine geänderten Auswirkungen entstehen. Der Bootsha-
fen «Häfeli» wird in den bestehenden Abgrenzungen umgestaltet und der 
Bootshafen in der Strandbadbucht (Nr. 1) kann in beschränktem Umfang 
erweitert werden. 

Der Gemeinderat kommt zum Schluss, dass unter Berücksichtigung der in 
der Uferschutzplanung festgelegten allgemeinen und spezifischen Gestal-
tungsauflagen keines der Interessen in relevantem Mass beeinträchtigt 
wird. 

Vorbehalten bleiben Ausnahmebewilligungen und Auflagen nach über-
geordnetem Recht, die im Rahmen der entsprechenden Bauprojekte zu 
berücksichtigen, beantragen und befolgen sind. Auch hier erkennt der 
Gemeinderat keine gravierende oder unlösbare Hindernisse, die einer Rea-
lisierung entgegenstehen würden. 

Die detaillierte Zusammenstellung in Anhang 1 ermittelt und beurteilt alle 
betroffenen Interessen. Die Vereinbarkeit der Planung mit der angestreb-
ten räumlichen Entwicklung und die möglichen Auswirkungen werden 
berücksichtigt. Die Interessen auf Grund der Beurteilung werden mög-
lichst umfassend berücksichtigt.

4.2	 Verkehr

Die Bootsplätze erzeugen ein gewisses Mass an Freizeitverkehr der Boots-
besitzenden resp. nutzenden. Dieser hält sich jedoch in engem Rahmen, 
da der überwiegende Anteil dauervermietet sind und meist nur an einzel-
nen Tagen genutzt werden. Über das ganze Jahr gerechnet2 ist das Ver-
kehrsaufkommen zu vernachlässigen. Für die Parkierung steht der öffent-
liche Parkplatz der Gemeinde an der Parkstrasse zur Verfügung.

Durch die geringfügige Erweiterung von insgesamt max. 20 zusätzlichen 
Plätzen ergibt sich nur ein geringer Mehrverkehr, der im Jahresdurch-
schnitt nicht messbar sein dürfte. Unter Umständen reduziert sich sogar 
das Verkehrsaufkommen, wenn zusätzliche Boote einen Wasserliegeplatz 
erhalten, die bisher bei jeder Benutzung von einem Landliegeplatz heran-
geführt werden müssen. 

2	 Verkehrsaufkommen werden üblicherweise als Durchschnittlicher täglicher Verkehr DTV im Jahresmittel angegeben.
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Für den Uferweg resp. allgemein die Fuss- und Velowege sowie Wander-
wege im Umfeld der Bootsplätze gilt, dass während den Bauarbeiten und 
während des Betriebs der Durchgang gewährleistet bleiben muss. Dies ist 
Sache der einzelnen Bauprojekt.

4.3	 Naturschutz

Die Planung berücksichtigt die Anliegen des Naturschutzes, vgl. auch die 
detaillierte Interessenberücksichtigung in Anhang 1.

Das ANF hat zum Projekt Häfeli bereits Stellung genommen und dabei 
Bedingungen und Auflagen formuliert. In der Uferschutzplanung wird 
dementsprechend das unverbaute Schrägufer planungsrechtlich gesichert, 
es darf weder befestigt, noch durch eine senkrechte Hafenmauer ersetzt 
werden.

Die restlichen Bedingungen und Auflagen müssen auf Stufe Bauprojekt 
berücksichtigt werden: Allenfalls müssen geeignete Ausstiegshilfen für 
Amphibien erstellt und langfristig unterhalten resp. finanziert werden. Bei 
jeglichen unvermeidlichen Eingriffen in die Ufervegetation ist diese zu 
ersetzen oder wiederherzustellen (Art. 22 NHG). 

Beim Bootsplatz Nr. 1 findet eine kleine Erweiterung nach Norden statt. 
Bei den Bootsplätzen Nrn. 2 bis 5 werden bereits bestehende Plätze gesi-
chert. Dies betrifft keine weitere Natuschutzobjekte.

4.4	 Naturgefahren

Das Häfeli und die Bootsplätze Nrn. 1 bis 5 befinden sich im roten Gefah-
rengebiet. Geplante Bauten und Anlagen dürfen nur bewilligt werden, 
wenn sie auf eine Lage im Gefahrengebiet angewiesen und Menschen, 
Tiere und erhebliche Sachwerte nicht gefährdet sind. Da es sich um 
Bootsplätze handelt, ist diese Voraussetzung erfüllt. 
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Die Schwimmstege in den Bootshäfen sind so konstruiert, dass sie sich 
dem Wasserstand anpassen können. Bei einem Ereignis ist dies ein Vorteil 
gegenüber der Vertäuung am Schrägufer. 

4.5	 Wald

Für den Neubau der Hafenmauer im Häfeli soll der Waldabstand bis auf 2 
m und für die neuen Steganlagen bis auf 5 m unterschritten werden (vgl. 
Abb. 9). Das Amt für Wald und Naturgefahren hat die beantragte Ausnah-
mebewilligung für die Unterschreitung des Waldabstandes im Rahmen 
eines Baubewilligungsverfahrens bereits in Aussicht gestellt (gemäss 
Stellungnahme vom 14. September 2022). Die senkrechte Hafenmauer 
ersetzt mit gleichem Abstand zum Wald ein bereits bestehendes verbau-
tes Schrägufer. 

Bei den weiteren Bootsplätzen ist der Waldabstand eingehalten.

4.6	 Orts- und Landschaftsbild

Grundsätzlich sind die Bootsplätze und Bootshäfen als Bauten und 
Anlagen von geringer Höhe über dem Wasserspiegel im Ortsbild wenig 
wahrnehmbar, zumal sie meist unterhalb der Ufermauer liegen. Die Boote 
selbst sind je nach Typ deutlicher wahrnehmbar (insbesondere Segelboote 
mit Masten), gehören aber typischerweise zu einer Hafensituation resp. 
Uferpromenade. 

Insgesamt handelt es sich um bestehende Anlagen, die durch die Festset-
zung, die Erneuerung oder auch die massvolle Erweiterung keine resp. nur 
eine untergeordnete Änderung bezüglich der Einpassung in das Orts- und 
Landschaftsbild erfahren. 

Die Umgebungszone V mit der Uferpromenade, Schiffsländte und dem 
Häfeli sind im Inventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz (ISOS) 
mit dem Erhaltungsziel klein a eingetragen. Beim Erhaltungsziel a sind 
«Beschaffenheit als Kulturland oder Freifläche zu erhalten, die für das 
Ortsbild wesentliche Vegetation und Altbauten zu bewahren und störende 
Veränderungen zu beseitigen.»

Die heutige Anordnung der Boote im «Häfeli» am Schrägufer wird nicht als 
wesentlich erachtet. Die Umgestaltung des «Häfeli» hat keine negativen 
Auswirkungen auf das Orts- und Landschaftsbild und steht nicht im Kon-
flikt mit dem ISOS. Die Bootsplätze Nrn. 2–5 werden im heutigen Bestand 
gesichert und sind ein wichtiger Teil der Uferpromenade von Bönigen.
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U-Zo V
Uferpromenade und Schiffländte, z. T. mit historischen Hotelbauten bei
ehemaliger Station der Bödelibahn

a X a

E

0.0.9 Hotel «Oberländerhof», blockhafter Massivbau mit lebhafter
Dachlandschaft und 1-geschossigem Saalanbau, 1902, zweiseitig
Kastanienreihe X A o

E

0.0.10 Hotel «Seiler au Lac», ehem. «De la Gare», 3-geschossiger
Satteldachbau von M. 19. Jh., niedrigerer Erweiterungstrakt von 1873;
durch Balkone stark veränderte Fronten o

E 0.0.11 Schiffländte, kleiner Billettpavillon, um 1970 o
E 0.0.12 Bootshafen o
...

U-Ri IX Von Buschwerk gefasste, kanalisierte Lütschine und Delta a / a
E 0.0.16 Kieswerk o
E 0.0.17 Strandbad Bönigen, eröffnet 1928, Erweiterung und Neubau 1977 o

Abb. 23	 Ausschnitt ISOS

Der Bootsplatz Nr. 1 liegt ausserhalb des vom ISOS erfassten Gebiets. 
Auch hier gilt, dass sich die Auswirkung der Schwimmstege auf das Orts- 
und Landschaftsbild auf den Nahbereich beschränken und durch die 
geringe Erweiterung keine wesentliche Änderung für das Ortsbild ergibt.
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4.7	 Gewässer

Das Fischereiinspektoriat hat zum Projekt Häfeli bereits Stellung genom-
men und dabei Auflagen formuliert. Diese betreffen die Uferschutzpla-
nung soweit, dass der Wasserzulauf und die freie Fischwanderung zum 
Hechtlaichplatz im Naturschutzgebiet Lütschisand gewährleistet bleiben 
muss. Dem trägt die Uferschutzplanung mit dem Bereich für unverbautes 
Schrägufer Rechnung.

Ansonsten müssen die Auflagen betreffend der Gestaltung der Block-
buhne, alter Bootsplatzinstallationen und Bauzeit auf Stufe Bauprojekt 
berücksichtigt, bzw. mit dem Fischereiinspektoriat koordiniert werden. 
Diese Buhne liegt im See ausserhalb des Geltungsbereichs der kommuna-
len Uferschutzplanung. 

Bei den weiteren bestehenden Bootsplätzen handelt es sich um standort-
gebundene, im öffentlichen Interesse liegende Anlagen gemäss Art. 41c 
Abs. 1 GschV. Die Interessen der Fischerei sind auf Stufe Bauprojekt zu 
berücksichtigen.

Häfeli

Weitere Boots-

plätze
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5.	 Verfahren

5.1	 Zuständigkeit und Ablauf

Für die Änderungen der Überbauungsordnung ist die Gemeindeversamm-
lung der Einwohnergemeinde Bönigen zuständig. Die Änderung des gene-
rellen Gestaltungsrichtplans wird durch den Gemeinderat beschlossen.

Das ordentliche Verfahren nach BauG erfolgt in folgenden Schritten:

Schritt

Sommer 2023 Entwurf

Herbst 2023 Mitwirkung

Frühjahr 2025 Vorprüfung

Frühjahr 2026 Öffentliche Auflage

Sommer 2026 Gemeindeversammlung (Dezember)

Hebst 2026 Genehmigung durch das Amt für Gemeinden und Raumord-

nung

5.2	 Mitwirkungsbericht

Die öffentliche Mitwirkung fand vom 9. November bis 11. Dezember 2023 
statt. Während der Mitwirkungsauflage hatten alle Interessierten die Mög-
lichkeit, Anregungen zuhanden der Planungsbehörde einzureichen. Die 
Mitwirkungseingaben wurden anschliessend vom Gemeinderat behandelt. 

Insgesamt wurden zwei Mitwirkungseingaben im Rahmen der Mitwirkung 
eingereicht. Eine Mitwirkung stammt von einer Privatperson und die 
andere wurde von einem Unternehmen eingereicht. Der Gemeinderat kann 
im Rahmen der vorliegenden Planung auf keine der Mitwirkungseingaben 
eingehen. Zu den Eingaben nimmt der Gemeinderat wie folgt Stellung.

5.2.1	 Eingabe Privatperson

Aus der Mitwirkungseingabe der Privatperson resultierten verschiedene 
Anliegen, zu welchen der Gemeinderat nach Thema wie folgt Stellung 
nimmt:

Begrünung und naturnahe Gestaltung 
	– Die schattenspendenden Bäume an der Seepromenade sind in ihrer 

jetzigen Form beidseitig vom Spazierweg zu belassen, die Sträucher 
können teilweise ausgeschnitten oder entfernt werden. (Plan 1)

	– Die ganze Seepromenade ist möglichst naturnah in ihrer jetzigen Form 
zu erhalten. (Plan 1)
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	– Die Bäume an der Schiffländte sind als Schattenspender an ihrem jetzi-
gen Standort zu belassen resp. zu ergänzen. (Plan 2)

	– Die Gartenanlagen etc. sind optisch aufzuwerten. (Plan 2)
	– Die Uferbäume sind in ihrer jetzigen Form zu belassen oder zu ergän-

zen. (Plan 3)

Die Anliegen haben keinen direkten Bezug zur Mitwirkungsvorlage. Die 
Teilrevision Bootsplätze befasst sich mit den Änderungen der Uferschutz-
planung (USP) und beschränkt sich auf die Ausgestaltung der Bootsanle-
gestellen. In den Uferschutzplänen 1–3 ist nicht vorgesehen, die beste-
henden Bäume entlang der Seepromenade zu entfernen. Auch werden 
im Änderungsperimeter (rote Strichlinie) keine neuen Baumpflanzungen 
vorgesehen. Die Gestaltung der Seepromenade sowie die bestehende 
Gartenanlage sind nicht Gegenstand der Mitwirkungsvorlage. Der Gestal-
tungsrichtplan bleibt diesbezüglich ebenfalls unverändert.

Bauliche Gestaltung
	– Die Uferschutzmauern sind zu reparieren und teilweise mit einer 

Abtreppung zu versehen, damit der Einstieg in den See erleichtert wird. 
(Plan 1 und 3)

	– Der Pavillon muss als Witterungsschutz nahe der Schiffländte stehen 
und ist architektonisch aufzuwerten oder durch eine schöne neue Kon-
struktion zu ersetzen. (Plan 2)

	– Die Quaimauer ist mit Natursteinen zu reparieren oder zu ersetzen und 
mit einem neuen Stahlgeländer zu versehen. (Plan 2)

Die Anliegen haben keinen direkten Bezug zur Mitwirkungsvorlage. Die 
Teilrevision Bootsplätze bewirkt keine baulichen Veränderungen auf 
dem ufernahen Land. Unterhalts- und Erneuerungsarbeiten sind gestützt 
auf die geltende Uferschutzplanung möglich und teilweise vorgesehen. 
Weitergehende Änderungen der Gestaltung müssten in einem separaten 
Verfahren angegangen werden.

Verkehr und Mobilität
	– Das jetzige bewährte Verkehrsregime ist beizubehalten, Velo fahren ist 

durchgehend erlaubt (Veloweg zum Bahnhof Interlaken Ost). (Plan 1)
	– Hundebesitzende sind anzuhalten diese an der Leine zu führen. (Plan 1)
	– Die Bushaltestelle und Bus-Linienführung sind an ihrem Standort zu 

belassen. (Plan 2)
	– Die Seestrasse ist in ihrer jetzigen Form und Abmessung für den durch-

gehenden Bus nach Iseltwald und retour zu belassen. Die Buslinie dient 
den Anwohnenden, Velofahrenden und Personen auf Wanderung etc. 
(Plan 3)

Die Anliegen haben keinen direkten Bezug zur Mitwirkungsvorlage. Die 
Anpassungen in der Verkehrsplanung (Buslinie, Bushaltestelle, Verkehrs-
regime) richten sich nach dem Angebotskonzept der Regionalkonferenz. 
Die Bezeichnung von Orten mit Leinenpflicht und deren Durchsetzung 

Stellungnahme 

Gemeinderat

Stellungnahme 

Gemeinderat

Stellungnahme 

Gemeinderat
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richten sich nach dem Hundegesetz und sind nicht Gegenstand der Ufer-
schutzplanung. Der Gemeinderat prüft unabhängig vom Verfahren, ob eine 
Leinenpflicht erlassen werden soll.

Überbauungsordnung «Park am See»
	– Bei der zu erarbeitenden Überbauungsordnung für das Grundstück Nr. 

150 (Parkhotel) ist auf eine reine Hotelnutzung zu achten, damit Böni-
gen in Zukunft belebt wird. (Plan 2)

Die Überbauungsordnung «Park am See» befindet sich zurzeit in der 
Entwurfsphase. Aus dem Workshopverfahren erfolgte die Erkenntnis, 
dass eine reine Hotelnutzung nicht mehr zukunftsfähig ist und für die 
Gemeinde keinen Mehrwert bringen würde. Stattdessen ist für die nach-
haltige Entwicklung und Belebung dieses Gemeindeteils eine Wohnnut-
zung vorgesehen. Eine publikumsorientierte Gewerbenutzung ist als 
Ergänzung zur Wohnnutzung nicht ausgeschlossen. 

Fritz Widmer-Damm (Plan 2)
	– Die Verlängerung des Fritz Widmer-Damms ist bis zum Rothornblick zu 

erstellen und mit einer Schiffdurchfahrtlücke zu versehen. 
a)	Die Reparatur des Rothornblicks kann gleichzeitig mit der Verlänge-

rung des Damms erfolgen.
b)	Mit dieser Massnahme kann der Schwimmsteg vor weiteren Schäden 

bewahrt und der Badebetrieb aufgewertet werden.

Eine Verlängerung des Fritz Widmer-Damms ist in der USP bereits ver-
bindlich verankert. Deren Realisierung ist mithin Voraussetzung für eine 
Erweiterung der Bootsplätze in diesem Bereich. Eine zusätzliche Verlänge-
rung, welche zu einer weitgehenden Abtrennung der Strandbadbucht vom 
offenen See führen würde, ist nicht vorgesehen. Für ein solches Projekt 
wären umfassende hydraulische und öklogische Abklärungen zu treffen. 
Die Sanierung des Uferabschnitts beim Rothornblick ist im Rahmen der 
geltenden Uferschutzplanung möglich und in den kommenden Jahren 
geplant.

5.2.2	 Eingabe BLS Schiffahrt

Die BLS Schiffahrt AG brachte sich mit einem Anliegen im Rahmen der 
Mitwirkung ein. Das Anliegen sowie die Stellungnahme des Gemeinderates 
werden wie folgt zusammengefasst:

Immissionen von der BLS-Schifffahrt
Die planungsrechtliche Umgestaltung des Bootshafens führt zu Immis-
sionsfolgen vonseiten der BLS Schifffahrt AG insbesondere durch den 
Wellenschlag, das Kursschiffmanöver, allfällige Schallzeichen, usw. Die 
Immissionen entsprechen den Bedürfnissen der von der BLS Schiffahrt 
betriebenen Kursschiffe. In diesem Zusammenhang lehnt die BLS Schiff-
fahrt AG, für sich und Ihre Rechtsnachfolger, jede Haftung für Schäden, die 
auf derartige, schiffsspezifische Tatbestände zurückzuführen sind, aus-
drücklich ab.

Stellungnahme 

Gemeinderat

Stellungnahme 

Gemeinderat
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Der Gemeinderat nimmt die Hinweise der BLS Schifffahrt AG zur Kenntnis. 

5.3	 Vorprüfung

Im Anschluss an die Mitwirkung wurden die Unterlagen an das Amt für 
Gemeinden und Raumordnung (AGR) zur Vorprüfung eingereicht. Das 
AGR hat die Planung unter Einbezug der betroffenen Fachstellen auf ihre 
Rechtmässigkeit geprüft. Das AGR stellt der Planung die Genehmigung in 
Aussicht, wenn die im Vorprüfungsbericht gemachten Vorbehalte, Hin-
weise und Empfehlungen umgesetzt werden. 

Die Planungsunterlagen wurden aufgrund der Vorprüfung angepasst, 
die Stellungnahme zu den Rückmeldungen und der Umgang damit ist im 
Anhang 2 detailliert aufgeführt. Aus der Vorprüfung ergeben sich insbe-
sondere folgende inhaltliche Änderungen am Planungsdossier:

	– Der Ausschnitt des Uferschutzplans wird angepasst und in den Ansich-
ten «Alter Zustand» und «Neuer Zustand» dargestellt.

	– Im Uferschutzplan wird differenziert, welche Plätze für die «dauernde» 
(vermietet) resp. die «vorübergehende» Nutzung (Gästeplätze) vorgese-
hen sind. 

	– Im Uferschutzplan wird die Abgrenzung der Bootsplätze beim Strandbad 
(Nr. 2b) so verkleinert, dass die Steganlage mit der Pedalo-Verleihsta-
tion nicht darin liegt.

	– Im Anhang 1 des Erläuterungsberichts werden die Erläuterungen zum 
Umgang mit der Ufervegetation präzisiert und ergänzt.

5.4	 Öffentliche Auflage

Nach der Bereinigung aufgrund der Vorprüfung werden die allgemeinver-
bindlichen Planungsinstrumente während 30 Tagen öffentlich aufgelegt. 
Im Rahmen der Auflage können von der Planung betroffene Personen 
und von berechtigten Organisationen Einsprachen erhoben werden. Die 
Änderung des generellen Gestaltungsrichtplans ist nicht Gegenstand der 
öffentlichen Auflage, da er nur behördenverbindlich ist. 

5.5	 Beschlussfassung und Genehmigung

Die Gemeindeversammlung beschliesst die Änderung der allgemeinver-
bindlichen Uferschutzpläne und der Uferschutzvorschriften. Der Gemein-
derat beschliesst die Änderung des behördenverbindlichen generellen 
Gestaltungsrichtplans. 

Nach der Beschlussfassung wird die Planung dem Amt für Gemeinden und 
Raumordnung (AGR) zur Genehmigung eingereicht. Im Genehmigungsver-
fahren entscheidet das AGR über allfällige unerledigte Einsprachen.

Stellungnahme 

Gemeinderat
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Anhang 1	 Tabelle Interessensabwägung nach Kapitel 
3.3.3 im Handbuch zum Sachplan Seeverkehr 
Thuner- und Brienzersee 
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